
2. Etherpad-Seminarsitzung
14. April 2020, ab 15 Uhr:
    
Willkommen!

Good afternoon in die Runde! Einige lesen hier noch anonym mit. Zeigen Sie uns ruhig alle Ihre Namen!

So, ich hoffe, Sie sind alle gut durch die Ostertage gekommen, gesund, munter und belesen, was das Thema heute angeht: ARCHIVE!?

Na klar!

Wie sieht es mit der Gruppenbildung aus? Noch jemand auf der Suche nach Partner/innen für eine Vierer- oder Fünfer-Lerngruppe?
Ich würde mich gerne in eine Gruppe einbringen :)
Wer hilft? Wir sind bisher zu dritt!
Ich bräuchte auch noch eine Gruppe :)
Theres und ich sind bisher auch erst zu zweit, da kann sich gern jemand anschließen
Ich würde mich euch gerne noch anschließen, wenn es okay ist :)
Ich auch :)
geht klar :)
mit mir wären es dann 5, wenn es euch genehm ist :) @Theres, Sabine, Franzi, Luisa - ich komme aus einem höheren Semester. Schreibt mir gerne unter katharina.laux@posteo.de eine mail für die weitere Abstimmung :)


Ok, das scheint sich ja langsam zu finden... Im Team lesen und lernen ist in der Situation der Vereinzelung, in der wir derzeit wohl alle stecken, sicherlich eine gute Sache!

OK, dann wollen wir uns mal ein wenig in die Informationseinrichtung "Archiv" reindenken...
Wer leistet sich (wozu?) Archive?

Trägerinnen sind im öffentlichen Bereich (Kommunen, Kreise, Länder, Bund...) um sich Rechte zu sichern und nachzuweisen und Bürgerinnen Informationsfreiheit zu gewähren. Jeder weiß, was die Rechten und Pflichten sind. Es soll auch ein Abbild der jetzigen Welt für die Nachwelt gegeben werden. Auch spielt hierbei die Identifikation mit dem Staat eine sehr große Rolle. Archive entlasten ihre Unterhaltsträger sehr häufig von "überflüssigen" Unterlagen, die sie aber eventuell später mal wieder brauchen könnten.

Da fragt sich natürlich, wie die "überflüssigen" Unterlagen der Träger ein "Abbild" der jetzigen Welt für die Nachwelt geben können, zumal Archive ja aus diesen "überflüssigen" Unterlagen noch ein recht strenge Auswahl treffen hinsichtlich der Materialien, die sie tatsächlich dauerhaft in ihre Bestände aufnehmen.

Ich glaube, dass mir mal gesagt wurde, dass nur  5-10% wirklich ins Archiv "wandern" und der Rest aussortiert wird....

Ja im Handbuch der Archive stand dass nur ein bis zwei Hundertstel der abgegebenen Dokumente ins Archiv übernommen wird und der Rest meist kassiert (vernichtet) wird. 

Und die Entscheidung VOR der Archivierung von Unterlagen ist eine, die im Nachhinein nicht mehr umgekehrt werden kann, also eine die irreversibel ist, weil es sich fast immer um unikale Materialien handelt. Einmal vernichtet, bedeutet automatisch für immer.

Ich denke, "überflüssig" bedeutet hier, dass diese Materialen für die aktuelle Aufgabenerfüllung nicht mehr gebraucht werden, trotzdem wesentliche Informationen enthalten.

Ja, das ist völlig richtig. Spannend ist natürlich die Frage, wie man in Archiven entscheidet, was "trotzdem wesentlich" und damit archivierungswürdig ist.

Dabei stehen ja mittlerweile ja auch wirtschaftliche Aspekte  nicht gerade im Hintergrund.

Das glaube ich auch... ein Stadtarchiv wird nicht 98% der Geburtenbücher aussortieren..

Ja, das wäre sicher unklug ;-)

Bei einigen Arten von Unterlagen meine ich, dass quasi ein kleiner Teil repraesentativ ausgewahlt wird, wenn es eine grosse Menge fast gleicher Unterlagen gibt . 

Ja, das ist in der Tat an vielen Stellen das übliche Vorgehen.

Genau, besonders schön finde ich den Begriff des "reversiblen" Vergessens, der im Buch (Handbuch Archiv S. 90) gefallen ist
Beide Aspekte spielen da sicher eine Rolle: der Begriff des Archivs als DER Gedächtnisinstitution schlechthin und die Sache mit dem "reversiblen" Vergessen...

Aber auch Vereine werden gegründet, so hier in Sachsen die Handwerkskammern und die IHKs es mit dem Wirtschaftsarchiv machten.
Und Kirchen sind auch mit dabei. Ähnlich wie im Bibliothekswesen haben sie "den Anfang gemacht". Das "wozu" ist, ähnlich wie bei anderen Archiven damit zu beantworten, dass von hier aus Organisations- und Rechtsicherungsstrukuren gesichert wurden und es später (häufig wurde das 18.Jhd genannt) zu einer historischen Forschungsstätte wurde. Die Ergänzung also der Verwaltung durch die historische Forschung.
Auch Hochschulen und Universitäten führen ihre eigenen Archive , in dem alle bei der Verwaltung und Studienorganisation anfallenden Dokumente gesammelt, archiviert und auf Dauer aufbewahrt werden, bzw. die Dokumente die als archivwürdig eingestuft werden
Und es gibt noch die privaten Träger, zum Beispiel Unternehmen oder Adlige, genau, wie auch manche einflussreiche Familien (Thyssen-Krupp z.B. glaube ich, wobei das auch in eine Stiftung ueberfuehrt wurde)
Und es gibt auch noch Medienarchive Stimmt, z. B. von den Öffentlich-Rechtlichen Diese sind aber nicht gesetzlich verankert. Stadtarchive MÜSSEN geführt werden. Was Medienanstalten archivieren bleibt erst mal Ihnen überlassen. 
Es werden auch Literaturarchive unterhalten wie zum Beispiel das Literaturarchiv in Marbach, das von einem Verein getragen wird.  Und es arbeitet eng mit dem Schiller-Nationalmuseum zusammen. 
Archive werden unterhalten, um das kulturelle Erbe einer Region oder eines Landes auf Dauer zu sichern  und die wissenschaftliche Forschung zu gewährleisten, wie zum Beispiel die Familienforschung. 

Kennt jemand ein Beispiel nach welchen Kriterien Archive auswählen, was in den Bestand aufgenommen wird und was nicht? Ich möchte mir das besser vorstellen können
Ich denke, das hängt sehr stark von der Art des Archivs ab und vom jeweiligen Zweck. Ursprungsbehörde oder inhaltliche Relevanz waren Kriterien aber ein genaueres Beispiel dafür habe ich jetzt nicht.
Also es kommt auch darauf an, ob die Aufbewahrungsfrist eines Dokumentes schon abgelaufen ist oder nicht. Sie dürfen die Dokumente erst aus dem Archiv bzw. Zwischenarchiv entfernen, wenn die Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist. Dann kommt es auf die Zuständigkeit des Archives an, also ob die Unterlagen in das Archiv passen. 
/+Desweiteren wird geschaut wie hoch der Erkenntnisgewinn ist und ob das für zukünftige Generationen interessant ist. Und wenn der Erhaltungszustand der Akte nicht der beste ist, wird abgewägt, ob sich die Aufbereitung der Akte und die damit verbunden Folgekosten lohnen. Das wäre mir jetzt mal spontan eingefallen. 



Ja Platzprobleme haben wir sicherlich auch alle. Was ich aus der Lektüre mitgenommen habe ist, dass man bei der Auswahl besonders schaut, welche "Stelle" der gebenden Institutionen wohl am meisten "relevantes" abwirft und dort sich Materialen mit hoher Informationsdichte rausgreift. Außerdem interessant fand ich auch, dass der Archivar/die Archivarin ein gewisses Gespür haben sollte, was denn für die Nachwelt relevant sein könnte. Bestimmte Ereignisse, die sich später als "historisch" erweisen könnten.

Das gute daran ist, daß Archivare hinsichtlich des "historischen" Werts der einzelnen Dokumente oder Materialien ihre Entscheidung ja nicht sehr nah an den Ereignissen treffen müssen. Die Unterlagen, die z.B. heute und morgen in Zeiten der Pandemie in den einzelnen Behörden oder sonstigen Registraturbildnern entstehen, werden sich erst in einigen Jahrzehnten vor der irreversiblen Kassation oder eben der dauerhaften Aufnahme in ein Stadt- oder Landesarchiv oder ins Bundesarchiv befinden. Manchmal hat man schon früh das Gefühl, daß man ein historisches Ereignis erlebt (heute oder vor 30 Jahren z.B. der Fall der Mauer...), oft zeigt sich die historische Relevanz aber viel eindeutiger mit entsprechendem zeitliche Abstand zur Sache oder zum Ereignis.

Ja sie enthalten schon wesentliche Informationen aber sie passen nicht zum Sammlungsauftrag bzw. des Profils des Archivs und ist für die Nachwelt nicht von besonderer Interesse.

Spannend: Wer legt den Sammelauftrag oder da Profil eines (seines) Archivs fest? Die jeweiligen Unterhaltsträger? Nach welchen Maßstäben oder Kriterien? Mit welcher Absicht?
Dafür gibt es zumeist die Archivgesetze. In diesen wird zumindest für das Bundesarchiv und die Landesarchive definiert, nach welchen Kriterien Archivgut ausgewählt wird.
Auf Landesebene gibt es die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltung der Länder und des Bundes, die die Koordinierung wahrnehmen. 

Um auf die Frage von Herrn Hacker zurück zu kommen: der Unterhaltsträger, beispielsweise die Stadt und damit der Stadtrat, der sich alle paar Jahre neu zusammensetzt , könnte sehr stark politisch auf ein Archiv Einfluss nehmen. Gibt es denn ein Archivschutzgesetz, welches Archive vor politischer Einflussnahme schützt? 


Die Glaubwürdigkeit, von der du schreibst, wird zusätzlich eingehend besprochen. Da Archive, wie Anni geschrieben hat, Einrichtungen zur Beglaubigung sind, bieten sie großes Potenzial für Fälschungen, die dann wiederum politisch, ökonomisch, rechtlich oder wie auch immer missbraucht werden können. Und zudem spielt der Spagat zwischen Dokumenten, die einer "Öffentlichkeit" preisgegeben werden können, oder zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten unter Verschluss gehalten werden auch eine große Rolle darin, wie Archive arbeiten und wie Einzelpersonen zu Archiven stehen können. Zum Beispiel die genannten Anträge auf Akteneinsicht der Stasi-Unterlagen. 


Eine politische Frage ist also nicht nur "Was wird archiviert (und was nicht)?" Sondern definitiv auch noch: Wer hat (wann) Zugriff auf die archivierten Dokumente? Und wer nicht? Die flächendeckend vorhandenen Archivgesetze auf Bundes- und Landesebene regeln hier auch eine ganze Menge - übrigens auch die reine Existenz von Archiven auf den drei Ebenen von Gebietskörperschaften. Es gibt eine Pflicht, Archive zu unterhalten bzw. zu archivieren, für die öffentlichen Unterhaltsträger. Etwas, was sich Bibliotheken in Deutschland schon immer wünschen (Bibliotheksgesetze, in denen Bibliotheken als Pflichtaufgabe drinstehen).

Ich finde, eine wichtige Aufgabe von Archiven ist es, den Bürgern zu ermöglichen, zumindest im nachhinein zu überprüfen, wie eine Institution handelt und ob dies rechtskonform war . So können auch Ansprüche von Bürgern gegen die Institution geltend gemacht werden, wenn sich im Archiv Materialien finden, die dem Bürger recht geben. Da wäre aber wieder die Frage mit der Glaubwürdigkeit. Und – wer prüft solche Sachen im Archiv nach und steigt durch die komplexen Strukturen der Institution durch? Dass es Archivgesetze gibt, soll diese Rechte der "Kontrolle der Institutionen" also wahren.
Der Anspruch der Glaubwürdigkeit der archivierten Dokumente kann nur gewahrt werden, wenn es sich um "Originale" handelt. Das ist ein Grund dafür, daß "publizierte Information" wie in Bibliotheken der Normalfall in Archiven eine deutlich untergeordnete Rolle spielt und statt dessen eben Urkunden, Akten dominieren, deren Unverfälschheit und Authentizität durch die Überlieferung der Registraturbildner (also der Behörden z.B.) ebenso garantiert werden muß wie durch das aus dem angebotenen Registraturgut letztlich für die dauerhafte Zukunft auswählende Institution - also durch das Archiv selbst.

Ganz abgesehen von den Kompetenzen, die man zusätzlich braucht: Man muss Handschriften lesen können, braucht historisches Hintergrundwissen... 
Vor allem immer dann, wenn sich die Machtverhältnisse ändern. Denken Sie an das Beispiel mit den Stasi-Unterlagen, ihrer versuchten Vernichtung und der Rolle, die sie bis heute spielen.

Worauf ich hinauswollte: Die Archive sind deutlich enger als andere Informationseinrichtungen auf die Maßstäbe angewiesen, die ihnen von den Trägern (oder den von den Trägern gemachten Gesetzen, Richtlinien etc.) vorgegeben werden. Sie stehen damit in einem ganz anderen Verhältnis zur "Macht" (politische Macht, religiöse Macht, weltanschauliche Macht) als z.B. viele Bibliotheken oder Museen. Sie sind als Institutionen Teil der jeweils vorgegebenen Macht- und Einflußstrukturen.

Das Archiv wird in der Einleitung betrachtet als: 
1) Gebäude/Aufbewahrungsort für die Archivalien;
2) Institution/Organisation, eingebettet in öffentliche (oder private) Strukturen - also z.B. als "nachgeordnete Behörde" eines Ministeriums oder der Exekutive an sich;
3) Sammelbegriff für den "Inhalt", die dort bewahrten Materialien oder Dokumente;
4) im allgemeinen Sprachgebrauch oft als Sammelbegriff für "Unterlagen", die "nicht mehr im täglichen Gebrauch" sind;
5) als "Metapher" für verschiedene Aspekte, unter denen Informationen oder Wissen (?) gespeichert oder verfügbar gemacht werden.
 
Schlußfolgerung:
Aus den Definitionen (1) und (2) geht hervor: Ohne Affirmation kommt das Archiv nicht aus. Es muss sich architektonisch und institutionell abgrenzen, schützen, darstellen, erläutern. (3) und (4) verweisen darauf, dass das Material seinen direkten kommuni- kativen Zusammenhang und seine originäre Pragmatik verloren hat oder aus ihnen herausgelöst wurde, um für künftige, davon abweichende Verwendungsweisen im Archiv erschlossen, verwahrt und bereitgestellt zu werden 



(Sorry, ich hatte gerade einen Anruf und war ein paar Minuten hier raus...)

Aus der historischen Entwicklung wird also jedenfalls deutlich, daß diese Informationseinrichtung (mehr als alle anderen!) eine sehr enge Verbindung zu den Strukturen der jeweiligen "Macht" (politische, religiöse, ggfs. auch weltanschauliche) hat.
Im Handbuch-Einleitungskapitel heißt es:
"Der Aufwand an Personal- und Sachressourcen für die Erschließung, Konservierung und Bereitstellung ist so groß, dass Archivmaterial unter ein Relevanzkalkül und eine Wertabschätzung fallen muss: Was kommt ins Archiv, was findet gar nicht erst hinein, was wird im Archiv zur Kassation freigegeben (s. Kap. IV.2)? Archive müssen, um nicht aufgrund der Fülle des Aufbewahrensmöglichen zu kollabieren, wissen, wie ihr Auftrag lautet, wie ihre Bewertungsskala und ihre Auswahlverfahren ansetzen..."

Das hat viel zu tun mit der Entscheidungsgewalt über das, was in Zukunft "erinnert" oder wieder aufgefunden oder juristisch nachvollzogen etc. werden kann. Aber auch über die unterschiedliche Zugänglichkeit kann ("Wissen ist Macht") archiviertes Material als Herrschaftsinstrument verwendet werden (vgl. das "Geheime Staatsarchiv" in Preußen oder auch das gerade für die wiss. Forschung geöffnete Archiv im Vatikan...)
https://www.tagesschau.de/ausland/vatikan-archiv-holocaust-101.html

(Hallo? Ist noch irgendwer an Bord?)
Ja, weiter oben wird noch geschrieben.
ja
wir lesen mit 
Ja. Hab auch unten eine Frage gestellt und verfolge gespannt die Antworten ^^
Fleißig am Lesen und Verarbeiten -> geht mir genauso-> bin fleißig am Mitschreiben und mitlesen :) -> PRIMA!
Ich habe oben in Zeile 69 was eingefügt und die neueren Anmerkungen ganz übersehen (So, ich hab jetzt etwas oben nachgetragen). Vielen Dank, das war sehr hilfreich

Ok, ich habs jetzt gesehen... Wir üben das noch, mit dem synchronen Schreiben...


Ich finde es relativ spannend, wie viel Raum diese Problematik in dem Einleitungskapitel zum Handbuch Archiv einnimmt.
Das stimmt, da wird über sehr viele Probleme in Archiven diskutiert. 

Aber es ist nicht nur eine Frage der jeweils über die Archive bestimmenden "Macht", wer wann wozu Zugang zu den hier aufbewahrten Dokumenten erhält; auch heute hält das Handbuch aus verschiedenen Gründen die "Öffentlichkeit" und Zugänglichkeit der Archive für "regulierungsbedürftig":
Zitat:
Der Zugang zu modernen Archiven ist gerade deshalb regulierungs- und limitierungsbedürftig, weil verschiedene Ideen, Werte und Rechte miteinander vor den Toren der Archive in Konflikt geraten und sorgfältiger Abwägungen bedürfen: zwischen dem Schutz lebender Personen aufgrund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (GG Art. 2, Abs. 1, in Verbindung mit GG Art. 1, Abs.1), dem Recht auf informationelle Selbst- bestimmung (BVerfG, Urteil vom 15. Dezember 1983), Forschungsfreiheit (GG Art. 5) und Informationsfreiheit (IFG 2005) andererseits. Kompliziert wird es erst recht, wenn Forscher und Journalisten sich Zu- gang zu sensiblen Kernbereichen der Akten von Militär und Geheimdienst verschaffen; wenn Familien und Firmen ihre Privatarchive hüten, abschirmen und nur ausgewählten Personen Zutritt gewähren; wenn konservatorischer Schutz von fragilem Material mit Forschungsbedürfnissen abzuwägen sind. 


Im Vergleich zu Bibliotheken ist der Zugang in Archiven viel problematischer. In Bibliotheken meint man damit ja eher die technische Infrastruktur oder Barrierefreiheit. Das ein Nutzer aber ein Recht auf Zugang hat ist ja meistens unstrittig. 
Das, was der Nutzer in Bibliotheken finden kann, ist allerdings eben auch zumeist schon "veröffentlicht". 

Ich finde manche Aussagen von Archiven auch etwas schwammig. Das Sächsische Wirtschaftsarchiv sagt zur Einsichtnahme: "Jeder, der ein berechtigtes Interesse nachweist, kann die Bestände des SWA nutzen." Was unter "berechtigtes Interesse" zu verstehen ist, konnte man mir nicht so genau sagen ...
Es ist eine Formulierung, die Sie recht häufig in Benutzungsordnungen von Archiven finden können (berechtigtes oder begründetes Interesse). Es geht hier (s.o. das Zitat) um das Abwägen verschiedener Interessen gegeneinander. Also z.B. des Persönlichkeitsschutzes gegen die Informationsfreiheit. Das kommt nicht nur in öffentlich-getragenen Archiven vor, sondern durchauch aus in Privatarchiven wie z.B. Literaturachiven, wo die Nachlaßgeber/innen bestimmen können, wann welche Briefe, Tagebücher, Werkmanuskripte etc. für Interessierte einsichtig gemacht werden dürfen. Oder denken Sie an die üblichen Schutzfristen von personenbezogenen Dokumenten (70 Jahre nach deren Tod z.B.).


Vielleicht eine abschließende Frage an Sie alle:
    Kann man der abschließenden These des Einleitungskapitels zustimmen?
    
    Ich zitiere:
        Die entscheidende Leistung von Archiven besteht nicht bloß in der Erwerbung, Erschließung und Bestandserhaltung, sondern in der Beglaubigung und Einordnung genau der unikalen Objekte, aus denen sich die genannten politischen und rechtlichen Probleme ergeben. Das gilt erst recht unter den Bedingungen digitaler Reproduzierbarkeit und der Proliferation von Digitalisaten im Netz

Ich denke schon, das unterscheidet Archive auch im Wesentlichen von Bibliotheken. Sie gehen über Erwerbung, Erschließung und Bestandserhaltung hinaus, weil es sich um einzigartige Dokumente handelt, die eingeordnet werden müssen. 
Ich stimme dem zu, da gerade in Zeiten von Fake News es seriöse/beglaubigte Institutionen benötigt, die Dinge einordnen. Aufgrund der Masse an Informationen, fällt es einer Einzelperson sehr schwer, alles zu ordnen, zu interpretieren.
Für die Forschung mag das stimmen, aber für die allgemeine Öffentlichkeit helfen Archive leider selten was die meisten Gebiete angeht, über die sich evtl. informiert werden möchte. Und fraglich ist ja auch inwiefern man Zugang erhält.Grundsätzlich besteht aber natürlich die Möglichkeit dieser Leistung vor allem für bestimmte Dokumente wie Urkunden etc. Insbesondere Erbenermittler o. ä. nutzen viel die Angebote von Archiven, was dann auch Privatpersonen zugute kommt. 
Ich stimme der These auch zu, da mit einer Beglaubigung auch die Echtheit eines Dokuments bekundet wird und man davon  ausgehen kann, dass die Informationen einer vorherigen Prüfung unterzogen wurden. 

Die Sache mit der "Echtheit" eines Dokuments, mit Authentizität von Informationen, die sich aus einem Archiv gewinnen lassen, aber auch die verbindenden Aufgabe aller Archivtypen (eine große Vielfalt folgt ja ein paar Zeilen hier drunter noch!) nämlich der dauerhaften Aufbewahrung und Verfügbarmachung wird uns noch weiter beschäftigen. Als nächsten Arbeitsschritt möchte ich Sie bitten, sich mit den verschiedenen Archivtypen und ihren Gemeinsamkeiten bzw. Unterschieden hinsichtlich Archivgut und Arbeitsweise/Nutzbarkeit noch genauer zu beschäftigen (im Handbuch Archiv auf S. 77 ff.) Darum soll es nächste Woche dann gehen. Eine weitere Perspektive wäre, die Archivlandschaft in Deutschland mit der Bibliothekslandschaft zu vergleichen (Archivtypen vs. Bibliothekstypen).

Lesen Sie also bitte die schon angegebenen zwei Kapitel und tauschen Sie sich innerhalb ihrer Lerngruppen über diese Aspekte anschließend aus. Und dann finden wir uns hier wieder, um die Ergebnisse zu besprechen. 
Einverstanden?
ja
Gut
ja
gerne
sí
Jop
 :D
Das klingt mehrheitlich nach Zustimmung. Neinstimmen sind ohnehin verboten! ;-)

Ok, dann sehen wir uns hier nächste Woche zur Vorlesungszeit (Montag, den 20. April, ab 13.30 Uhr) wieder!

Ich räume hier gleich noch die Textschnipsel ein wenig auf und stelle den Text des Pads wieder in OPAL zum Nachlesen ein.


Bis dahin!

Dankeschön!
Danke auch, bis Montag!
Bis Montag!
Danke, bis dann :)
Bis Montag

--------------------


FRAGE: In dem Handbuch ist von einer "Wissensgesellschaft" die Rede... Dieser Begriff erinnert mich an den von uns im ersten Semester benutzten Begriff der "Informationsgesellschaft". Bezeichnen diese Begriffe dasselbe? Wenn ja, welchen würdet ihr/würden Sie bevorzugen? Was gibt es evtl. für Unterschiede?
Ich habe bei der Recherche für meine Hausarbeit letztes Semester gelesen, dass sich unsere Gesellschaft von einer Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft hin entwickelt und vorrangig Dienstleistungen "produziert" werden statt industriell gefertigte Güter. Dafür gewinnt Wissen an Stellenwert, weil es die Grundlage bildet um Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Kann es aber ehrlich gesagt nicht direkt mit dem Thema Archiv in Verbindung bringen
Ich persönlich finde den Begriff der Informationsgesellschaft passender, da "Wissen" nur individuell aus Informationen (die in Kontexte eingebettet werden) gewonnen werden kann. Ist ein kleiner aber feiner Unterschied, der aber meiner Meinung sehr einleuchtend ist, wenn man länger über die beiden Begriffe nachdenkt.
[bookmark: _GoBack]Ich schließe mich der Meinung von Katharina hier an. "Wissensgesellschaft" ist an vielen Stellen, wo das Wort Verwendung findet (gerne in politischen Sonntagsreden) oft synonym oder doch sehr bedeutungsnah zu "Informationsgesellschaft" gemeint, aber als Begriff eher unscharf (oder eine gewollte "Steigerungsform" von Informationsgesellschaft, weil es ja irgendwie "weiter" gehen muß...
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